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Deutſchen zerſtört , die Bewohner flohen in die nahe gelegene

Colonie zu Mosbach und bauten ſich da aus den Trümmer

ſteinen ihrer früheren Heimat neue Häuſer

Dieß geſchah auch ſonſt ſehr häufig ; nur da, wo keine paß

ſende Oertlichkeit in der Nähe war , wo ſich die Flüchtigen nie

derlaſſen konnten , bauten ſie neben die Trümmer der „ Altſtatt “

eine „ neue Stadt “ 2). Mosbach erhielt hierdurch eine bedeu

tende Vergrößerung und wir müßen uns dasſelbe im fünften

Jahrhunderte als einen großen Ort vorſtellen .

Schon zu Anfang des ſechsten Jahrhunderts ſchickte Biſchof

Chrothold von Worms in die von den Hunnen zerſtörte

römiſche Stadt Cornelia ( Wimpfen ) zur Verbreitung und

Pflege des Chriſtentums unter den noch heidniſchen Deutſchen

zwelf Glaubensboten . Auch in Mosbach haben dieſe wohl eine

klöſterliche Niederlaſſung errichtet ; es entſtand bald die Abtei

und dieſe zog wieder neue Einwohner herbei , und ſo erhob ſich

mit und neben der Abtei die Stadt . Dieſer Hergang macht es

auch erklärlich , warum die Abtei gerade an Worms gedieh , denn

von hier aus wurde , wenn auch nur mittelbar durch Wimpfen ,

das ganze Kirchenweſen zu Mosbach gegründet ? )

Mosbach als Reichsſtadt und Reichspfandſchaft .

Die älteſte urkundliche Nachricht über den Ort ſtammt

aus dem Jahre 976 und nennt denſelben Moſebach . Dieſer

altdeutſche Namen bedeutet ein durch mooſige Wieſen rinnendes

Waſſer und unſre Vorältern liebten es, ihre Niederlaſſungen ,

wenn dieſelben an Gewäſſern lagen , danach zu benennen .

2) Dies Alles nach Mone, bad . Urgeſchichte I, 183, und obe

Zeitſchr. X, 389

3) Eine alte Nachricht bei Beur lin , monum . pietat . I, 254 , lautet :

„ Es haben die Römer aufgebauet die große Statt Corneliam am Neckar ,

dieſe haben die Hunnen zerſchleift anno 450, von dannen der Flecken

Moßbach herkommen , welchen König Dogebrecht anno 631 den Grafen

im Kraichgau verliehen , und als anno 1090 dieſe Grafen abgegangen , fiel

derſelbe an das Reich , worauf ihn anno 1157 Kaiſer Friderich ewig

lichen der Kurpfalz verlieh . “



Im genannten Jahre 976 nun verlieh Kaiſer Otto ll ſeine

„ Abtei Mosbach , im Gaue Wingartau und in der Grafſchaft
des Grafen Kuno gelegen “ , mit allen ihren Zugehörungen in
23 umligenden Orten als fromme Gottesgabe zu ſeinem Seelen

heile dem Hochſtifte zu Worms )

Die Wingartau war mit dem Taubergau der weſtlichſte ,

zwiſchen dem Maine , Neckar und Odenwalde gelegene Theil von

Oſtfranken und hatte ihren Namen von dem ſtarken Weinbau

im Neckargrunde und untern Elzthale erhalten . Graf Konrad

( abgekürzt „ Kuno “ ) aber ſcheint der lezte weingartauſche comes

geweſen zu ſein ; denn nach ihm wird kein anderer mehr genannt ,
da dieſe Grafſchaft mit der benachbarten des Lobdengaues im

Jahre 1041 durch König Heinrich ll an das Hochſtift Worms

gelangte , wodurch die alte Grafenwürde erloſch

Die hohe Gerichtsbarkeit oder die Landeshohheit über den

Ort Mosbach blieb indeſſen der kaiſerlichen Gewalt vorbe

halten und wahrſcheinlich wurde derſelbe während des großen
Zwiſchenreiches zum Schutze des Stiftes und des Fleckens mit

Mauern und Gräben umgeben , worauf ihm ſodann König
Rudolf ! , wie vielen anderen Gemeinweſen , das Stadtrecht

verlieh ) ; denn wo ſolche kleineren Orte an einer Handelsſtraße

lagen und zu Lagerplätzen ſich eigneten , da erhoben die Könige
ſie gerne zu Freiſtätten für den Handel und Verkehr .

Mosbach erſcheint daher als eine „ freie Stadt des heiligen

römiſchen Reiches “ ; jedoch beſtund es nicht lange unmittelbar

unter demſelben ; denn gar bald kamen jene traurigen Zeiten , wo

das Reichshaupt aus Geldnoth gezwungen war , einen großen
2 heil des Reichsgutes zu verpfänden

4) Liuandam , ſagt der Kaiſer in der Schenkungsurkunde ( abgedruckt bei
Schannat , hist . episc . Wormat . II, 24 ) , proprietatis nostrae abba -
tiam , Mose bach nuncupatam , in pago Wingartweibon , Cunonis
comitatu sitam , cum omnibus rebus , quae in aliquo loco aut comitatu
illuc aspiciunt , propter dei et illius (der Abtei ) dilectionem in perpe -
tuae potestatis usum tradimus ete . Die Zubehörten der Abtei beſtun
den in 23 benachbar
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Eine ſolche Verpfändung trat für Mosbach ſchon unter

dem nächſten Nachweſer Rudolfs ein , indem König Adolf von

Naſſau im Jahre 1297 „ ſeinem lieben Getreuen , dem Freiherrn

erlach vonBreuberg , deſſen Bruder Arros und Sohne

El ard , zur Entſch jung ihrer in Thüringen fur Kaiſer

uſte, für ſie und ihre Erben die Stadt

und Juden , Gütern , Rechten und Ge

richte mit dem gehörigen Centgebiete “ um die Summe

on 4400 Mark Silbers verſetzte 6)

5 helche ihre gleichnamige Stamm

Herrſchaft i Thale r Mümling , bei Neuſtadt in

Folge ihrer Parteiyt lange unangefochten

hme während der Wahlkämpfe zwiſchen den Häuſern Naſſau

Deſterreich und Lützelburg war . Denn gleichwie Herr Gerlach

als getreuer und opferwilliger Anhänger des Königs Adolf

0 te ſich ſein Sohn Eberhard als entſchiedener

Heinrich ' s VII die Sache des Herzogs Lu

oberhaupte erſehen hatte .

9 in Eberhard nach dem Falle des Königs Adolf

in ſeiner Mosbacher Pfandſchaft beeinträchtigt oder gar

ſelben verdrängt worden , ſo verſprach Lud J de

in einem geheimen Vertrage mit dem Erzbiſ von Mainz )

tatem Wose bach cum Christianis , Judeis , villis , centa

p is, prat moribus , aquis , juribus , jurisdictionibus et universis

sui pertiner sive intra sive extra civitatem . J1

bei Joannis , spicileg tabis dem breube hie tgetheil
5 0 1 1 5 mai Ne * nn

veter . S 2. Unter den villis waren zunächſt wohl die benachbarten Oert

7) Item nobili viro Eberhardo de Breuberg procurabimus et

faciemus justitiam super oppido Mos bach secundum continentiam

um, quas habet de super . Abgedruckt bei Gudenus cod. dip -

lomat . III



„ nach ſeiner Thronerlangung dafür zu ſorgen , daß derſelbe auch ſeine

urkundlichen Rechte auf Mosbach wieder erlange . “

Dieſes geſchah im Herbſte 1314 und ſchon im Winter dar

auf erhielt Herr Eberhard von dem neuen Könige , welcher ihn

feierliche Beſtätigung 8) der adolfiſchen Pfandurkunde von 1297

Ausdrücklich bemerkte Lud w daß er de Freil

um ſeine eigene Wahl und Krönung erworben . “

Deßungeachtet aber verblieb die Reichsſtadt Mosbach nicht

lange mehr in den Händen des Herrn von Breuberg Die

Veränderungen , welche im Hauſe Wittelsbach damals vorgier

hatten zur Folge , daß der pfälziſche Zweig deſſelbe

Abrundung gänzung ſe 1 benützen konnte U

l 0 mf f 1 en fiel der luch unſer

Nachdem Herzog Rudolf ! gegen ſeinen Bruder , den König

Ludwig , für das Haus Oeſterreich leidenſchaftlich Partei er

griffen , vertrieb dieſer den eiferſüchtigen , unruhigen , gewaltthä

tigen Fürſten und ſetzte ſich in Beſitz der Rheinpfalz , welche

1ein volles Jahrzehnt hindurch in ſeiner Gewalt verblieb . Erſt

im Sommer 1329 entſchloß er ſich zu einem Vergleich mit Rr

dolf und Ruprecht , den noch übrig gebliebenen Söhnen ſeines

vorlängſt in der Verbannung verſtorbenen Bruders . Es geſchah

durch den Vertrag von Pavia durch denſelben erhielten nun

rlichen Erblande , die

Pfalzgrafſchaft bei Rhein

darauf verlieh ihnen Ludwig

ſtädte Mosbach und Sinsheim , um die Summe von 6000

ieder zurück und wenige Tage

die Pfandſchaft der Re

1

Mark Silbers , nachdem der Freiherr von Breuberg gegen eine

hliche Entſchädigung auf dieſelbe Verzicht geleiſtet 9

S. 405 ) 2 Pfandbrief vom



Nach ſeiner Rückkunft von der Kaiſerkrönung zu Rom mel

dete Ludwig ſeinem neuen Reichslandvogte in Schwaben und

in der Pfalz , dem Grafen Ulrich von Wirtenberg , dieſe mit

Mosbach geſchehene Veränderung und drückte dabei den Willen

aus , die verpfändete Stadt baldmöglichſt wiedereinzulöſen

In dieſem Sinne beſtätigte er 1 ) derſelben damals auch „alle

ihre Freiungen , Rechte und Gewohnheiten “ , unter dem Anfügen ,

daß die Pfalzgrafen das mosbachiſche Gemeinweſen „ über Recht

und Herkommen weder viel noch wenig drängen oder zwingen ,

dem begnügen ſollen , was die Bürgerſchaft

en ; wogegen dieſelbe aber auch

ihnen gewärtig zu ſein habe mit allen Rechten , Ehren und Nutzen ,

ſondern ſich

bisher dem ſchuldig gewe

wie bisher dem Kaiſer . “

Zu gleicher Zeit verſprachen die Pfalzgrafen der Stadt

urkundlich , dieſelbe an „ Niemand andern weiter zu verſetzen

und es in keinem Falle zu gedulden , daß ſie ihretwegen von

Jemand gepfändet oder angegriffen werde . “ Hierauf gelobten

Schuldheiß , B neiſter , Rath und Bürgerſchaft “ in einem

Reverſe 11), ihren Pfandherren und deren Erben in allen

Dingen und in gleicher Weiſe verbunden zu bleiben , wie ſie ſolches

dem Kaiſer und Reiche geweſen . “
Aus allem dieſem erſieht man , wie wenig ernſtlich jene Ver

heißung des Kaiſers gemeint war , die Stadt Mosbach in Bälde

wieder an das Reich einzulöſen . Die finanzielle Lage Ludwigs

vereitelte nicht bloß eine ſolche Wiederlöſung , ſondern erleichte

es den Pfalzgrafen ſehr , auch noch andere innerhalb ihres Gebiss
gelegene Reichsſtädte ( wie Neckargemünd , Eberbach , Germers

heim und Anweiler ) für ein weiteres Darlehen von 6000 Mark

als Unterpfand zu erhalten , und zwar in der Weiſe , daß keine

derſelben ohne die übrigen eingelöst werden dürfe . Hierdurch

war die Einlöſung gleichſam unmöglich gemacht , und all ' dieſe

Städte kamen auch nie wieder an das Reich zurück 12) .

10) Beſtätungsbrief vom 28. März 1330, Acta Palat . II, 101.

Denſelben enthält das Pfälzer Copeibuch XI, 75 im GeAr

chive Vrgl. Reg . Boica VI, 320 12) Hugo , S. 108



Indeſſen verblieb Kaiſer Lud wig den Mosbachern , ſowohl

dem Stifte als der Stadt , noch immer in Gnaden geneigt . Den

Stiftsherren erneuerte derſelbe im Juli 1335 die ſeit den

Zeiten König Rudolfs erlangte Befreiung ihrer Häuſer und

Güter zu Mosbach vom ſtädtiſchen Fron - und Steuerweſen ,

Zoll und Ungelde , wie von der ſtädtiſchen Gerichtsbarkeit . Der

Bürgerſchaft aber , „ ſeinen lieben Getreuen “ , verlieh er im

Mai 1336 „ durch beſondere Gunſt “ die Befugniß , alle Holz

frevler in dem ihr untergebenen Reichswalde Michelhard ( bei

Lorbach ) nach ihrem Ermeſſen zu büßen ; und im Juni des fol

genden Jahres die Gnade , für ſeine Vettern , die Pfalzgrafen , wie

es von ſelbigen angelobt worden , niemals weiter zum Unter

pfande verſetzt , noch von Jemanden ihretwegen gepfändet oder

angegriffen werden zu dürfen 13)

Die Zeit der Afterpfandſchaften .

Was jedoch half der guten Stadt dieſes doppelte Verſprechen ,
dieſelbe nicht weiters zu verpfänden ! Es verliefen keine 3 Jahre ,
ſo verſchrieb Pfalzgraf Rudolf , nachdem er die bisher gemein
ſchaftlich verwaltete Rheinpfalz mit ſeinem Bruder abgetheilt ,
dem Ritter Burghard Sturmfeder für ein Darlehen von

100 Mark Silbers und 100 Pfund Häller „ die Stadt Mos

bach mit den zweien Dörfern Hatsbach und Butersbach “

zu einem Afterpfande 1“)

Wie verwickelt aber und unſicher die Verhältniſſe der Mos

bacher durch ſolche Afterpfandſchaften ſich geſtalteten , geht wohl

aus einem Gnadenbriefe des Kaiſers vom Jahre 1344 her

vor , worin der Stadt die Gewalt verliehen wird , „alle diejenigen ,

welche ſie angefallen und geſchädiget haben , an Leib und

Gut angreifen und pfänden zu dürfen , ohne deßwegen Jemanden

verantwortlich darum zu ſein “ 15)

f D ie erſte Urkunde ſteht im Copeibuch XXVI , die beiden andern
geben die Acta Palat . II, 102.

14) Pfandbrief von 1339 im Copeibuch CLXXXXII , 157.
15) Acta Palat . II, 103
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